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Frage gemäß § 30 der GO des Stv. Janitzki zum Rückbau der Fußgängerunterführung 
und Neubau einer Querung Ostanlage - ANF/3079/2015  
 
 
Sehr geehrter Herr Janitzki,  
 
Ihre Fragen können wie folgt beantwortet werden:  
 
Anfrage: Für den Rückbau der Fußgängerunterführung und Neubau einer plangleichen 
Querungsstelle für Fußgänger und Radfahrer über die Ostanlage betrug 2013 die vorläufige 
Auftragssumme an die Fa. E. ca. 586.000 Euro. Der Anteil des Tiefbauamtes daran war 
292.000 Euro.  
 
Wieviel Euro von der Auftragssumme betrug der Anteil für den MWB und wie viel der Anteil 
für die Stadtwerke? 
 
Antwort: 
Von der vorläufigen Auftragssumme an Firma Eurovia in Höhe von 586.936,32 € betrug der 
Anteil des Tiefbauamtes  292.209,60 €, der Anteil der Mittelhessischen Wasserbetriebe  
128.141,76 € und der Anteil der Stadtwerke Gießen 166.584,96 €. 
 
Zusatzfrage 1: Wie hoch waren endgültig die Kosten für diese Maßnahme?  
 
Antwort:  
Die Abrechnungssumme des Tiefbauamtes ergab 302.934,81 €. Die endgültigen Kosten der 
MWB für diesen Auftrag an die Baufirma belaufen sich auf 133.520,089 €, hinzu kommen 
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Baunebenkosten in Höhe von 9.545,30 € (Kampfmittelbegleitung = 7.842,96 € und 
Reinigung und Inspektion für Abnahme Kanal = 1.702,34 €).  
Die endgültigen Abrechnungssummen der SWG sind uns nicht bekannt.  
 
Zusatzfrage 2: Wie hoch waren bei den endgültigen Kosten dieser Maßnahme der Anteil der 

MWB und der Anteil der Stadtwerke?  

 

Siehe Antwort Zusatzfrage 1.  

 

3. Zusatzfrage: Wie sehen im Einzelnen die Arbeiten mit ihren Kosten beim MWB und wie 
die bei den Stadtwerken?  
 
Antwort: 
In den Vergabesummen von SWG und MWB sind neben den Kosten der Leitungs-
/Kabelverlegung bzw. Kanalsanierung auch die anteiligen Kosten für die 
Baustelleneinrichtung, Verkehrsführung/Umleitung sowie Kosten der Oberfläche im Bereich 
der Leitungsgräben enthalten. Die Oberflächenbeteiligung  der SWG betrug 52.142,76 € 
und der MWB 10.012,18 €. Endgültige Abrechnungssummen der SWG sind uns nicht 
bekannt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
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